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Deutsche Maut – Wegekostengutachten 2018 bis 2022 veröffentlicht 

 

 

Das im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

Berlin, erstellte Wegekostengutachten 2018 bis 2022 wurde veröffentlicht. 

 

Die Studienautoren schlagen folgende Mautveränderungen vor, die als Grundlage für 

die Mauterhöhung ab 1.1.2019 dienen werden. Der formelle Beschluss der 

Mauterhöhung ist noch ausständig. 

 

Die deutsche Maut setzt sich zukünftig aus 3 Teilmautsätzen zusammen 

- Infrastruktur 

- Luftverschmutzung 

- Lärmverschmutzung 

 

 

A) Vorschlag Teilmautsatz Infrastruktur 

 

 

 

 

 



 

B) Vorschlag Teilmaut Luftverschmutzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Vorschlag Teilmaut Lärmverschmutzung 

 

 

 

 

 

Die Studienautoren schlagen vor aktuell auf eine räumliche Differenzierung der 

Teilmautsätze für die Luftverschmutzung und die Lärmbelastung zu verzichten.  

Daher wäre für die Luftverschmutzung die Spalte Fernstraßen (einschließlich 

Autobahnen) relevant. 

Der Aufschlag für Lärmbelastung würde einheitlich 0,2 Cent/km (auf Zehntel-Cent 

gerundeter Wert – 0,22 Cent/km) betragen. 

 

Die endgültige Mautfestsetzung unterliegt noch der politischen Willensbildung. 


